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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Bundesfinanzhof entschied, dass Aufwendungen für Dienstreisen mit dem Pri-

vatwagen in der Regel unangemessen und deshalb in voller Höhe nicht als Werbungs-

kosten zu berücksichtigen sind, wenn der Steuerpflichtige über einen Firmenwagen 

verfügt und ihm bei dessen Nutzung keine Fahrtkosten entstanden wären. 

Hat ein Unternehmer eine Lieferung als steuerfrei behandelt, obwohl die Vorausset-

zungen für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung nicht vorliegen, 

ist nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs die Lieferung trotzdem als steuer-

frei anzusehen, wenn die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen An-

gaben des Abnehmers beruht und der Unternehmer die Unrichtigkeit dieser Angaben 

auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen 

konnte. 

Nachforderungszinsen auf die Umsatzsteuer sind nach einer weiteren Entscheidung 

des Bundesfinanzhofs zulässig und verstoßen weder gegen Unionsrecht noch gegen 

den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

Der Bundesfinanzhof hat außerdem zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Ho-

telzimmermieten bei einem Veranstalter für Konferenzen, Events und Reisen Stel-

lung genommen. Besonders betroffen sind Eventunternehmen und Firmen, die regel-

mäßig Unterkünfte für Mitarbeiter anmieten. Demnach ist nicht jeder Aufwand für 

die Anmietung von Hotelzimmern dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzuzurechnen. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der Monatsinformation oder zu 

anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne. 

 

Ihr EGSZ Team

 

EGSZ·Newsletter 

 

Juni 2026 
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Für Einkommensteuerpflichtige 

Werbungskostenabzug bei Dienstreisen mit Privatwa-
gen statt Firmenwagen? 

Die Beteiligten streiten über die steuerliche Anerkennung 

der durch die Nutzung eines privaten Pkw entstandenen 

Aufwendungen als Werbungskosten. Der nichtselbstständig 
beschäftigte Kläger bekam von seinem Arbeitgeber einen 

Firmenwagen gestellt, der auch privat genutzt werden 

durfte, sofern keine dienstlichen Belange entgegenstanden. 

Soweit der Firmenwagen für Dienstreisen eingesetzt wurde, 
erstattete der Arbeitgeber die entstandenen Tankkosten. Bei 

genehmigter Nutzung eines Privatfahrzeugs für Dienstrei-

sen erstattete der Arbeitgeber eine Kilometerpauschale von 
0,30 Euro. Diese Genehmigung erteilte der Arbeitgeber nur 

in Ausnahmefällen. Im Streitjahr 2021 unternahm der Klä-

ger drei Dienstreisen mit seinem Privatfahrzeug. In seiner 

Einkommensteuererklärung machte er dafür Fahrtkosten in 
Höhe von 3.758 Euro als Werbungskosten geltend (1.648 

km × 2,28 Euro/km). Der angesetzte Kilometersatz von 2,28 

Euro basierte auf den bereits für das Jahr 2018 ermittelten 
fahrzeugbezogenen Kosten seines Privatwagens. 

Das Finanzamt hat den Kostenabzug abgelehnt. Es meinte, 

es sei nicht ausreichend belegt, wie viele beruflich veran-

lasste Kosten tatsächlich entstanden sind. Außerdem sah es 

die Fahrt zu dem Abteilungstreffen nicht als beruflich an, 
sondern als privat. Das Niedersächsische Finanzgericht gab 

zunächst dem Kläger recht und erkannte die Kosten an. Der 

Bundesfinanzhof entschied jedoch anders: Er gab der Revi-
sion des Finanzamts statt. Nach seiner Auffassung hätte das 

Finanzgericht die Fahrtkosten mit dem Privatwagen nicht 

als Werbungskosten anerkennen dürfen (Az. VI R 30/24). 

„Erste Betriebsstätte“: Beschränkter Betriebsausgaben-
abzug für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte 

Ein Selbstständiger ermittelte seinen Gewinn nach den all-

gemeinen Regeln des Einkommensteuergesetzes. Er hatte 

ein Büro mit Angestellten, von dem aus er sein Gewerbe 
betrieb. Das Büro galt gegenüber dem Finanzamt als seine 

Betriebsstätte. Für seinen betrieblichen Pkw, der zum Be-

triebsvermögen gehörte, hatte er kein Fahrtenbuch geführt. 

Deshalb wurde die sog. 1%-Regelung angewendet, mit der 
die private Nutzung pauschal versteuert wird. Nach einer 

Betriebsprüfung hatte das Finanzamt die Steuerbescheide 

geändert und die geltend gemachten Betriebsausgaben für 

den Pkw um pauschale Kosten für Fahrten zwischen Woh-

nung und Büro (0,03 % des Listenpreises je Entfernungski-

lometer) gekürzt. Grundlage waren 220 Fahrten pro Jahr. 
Dagegen hatte sich der Kläger gewehrt. 

Der Bundesfinanzhof gab der Finanzbehörde und dem Fi-

nanzgericht recht (Az. III R 18/25). Die Betriebsausgaben 

für die Fahrten des Klägers zwischen seiner Wohnung und 
seinem Büro in den Streitjahren 2015 bis 2017 können nur 

beschränkt abgezogen werden, weil das Büro des Klägers 

eine Betriebsstätte darstellt. Eine Betriebsstätte im Sinne 

des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 EStG ist der Ort, an dem oder 
von dem aus ein selbstständig Tätiger seine Leistung gegen-

über den Kunden erbringt. Der Begriff setzt eine ortsfeste, 

dauerhafte betriebliche Einrichtung voraus, die der Steuer-
pflichtige nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewis-

sen Nachhaltigkeit, das heißt fortdauernd und immer wie-

der, zur Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit aufsucht. 
Diese bisherige normspezifische Auslegung des Begriffs 

"Betriebsstätte" durch den Bundesfinanzhof sei auch nach 

der Neuordnung des steuerlichen Reisekostenrechts ab dem 

Veranlagungszeitraum 2014 durch das Gesetz zur Ände-
rung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und 

des steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013 (BStBl 

I 2013 S. 188) weiterhin maßgeblich. 

Mobiles Arbeiten vom Ausland aus möglich – Steuerli-
che Konsequenzen bedenken! 

In Deutschland gilt der Grundsatz: Wer im Inland Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist mit seinem Weltein-
kommen in Deutschland steuerpflichtig; die tatsächliche 

Besteuerung ausländischer Einkünfte richtet sich jedoch 

nach den einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen 
(Freistellung oder Anrechnung). 

Schwierig wird es, wenn man seine Arbeit in Deutschland 

behält, aber ganz ins Ausland zieht. In gewissen Positionen 

lässt sich die meiste Arbeit selbst im sonnigen Süden erle-

digen und für ein paar Besprechungen reicht die Couch oder 
das Gästezimmer beim Kollegen oder im Hotel.  

Für alles, was über übliche Urlaubsreisen hinaus geht, sollte 

geplant werden, wer wann wie viel Homeoffice im Ausland 

machen darf. Bei langen und/oder wiederkehrenden Aus-
landsaufenthalten kann vielleicht sogar die deutsche Lohn-

steuer wegfallen. Arbeitgeber müssen jedoch vielleicht 

Lohnsteuer im Ausland entrichten! Wenn Mitarbeitende, 

die normalerweise im Ausland arbeiten und dort Steuern, 
ggf. Sozialabgaben zahlen, längere Zeit oder regelmäßig in 
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Deutschland sind, z. B. im Rahmen eines Projekts, müssen 

diese evtl. in Deutschland angemeldet werden! 

Für Umsatzsteuerpflichtige 

Gewährung von Vertrauensschutz setzt bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen keine Gelangensbestäti-
gung voraus – Lieferung bleibt umsatzsteuerfrei 

Ein Steuerberater verkaufte 2018 einen Pkw an eine rumä-

nische Firma. Er prüfte deren USt-IdNr., ließ sich einen 

Handelsregisterauszug geben und erhielt den Kaufpreis bar. 
Im Vertrag verpflichtete sich der Käufer, das Auto nach Ru-

mänien zu bringen. Eine Gelangensbestätigung (Nachweis, 

dass der Wagen dort angekommen ist) wurde aber trotz 
Mahnungen nie zurückgesandt. Der Steuerberater behan-

delte den Verkauf als umsatzsteuerfrei (innergemeinschaft-

liche Lieferung). Das Finanzamt lehnte ab: Es fehle die Ge-

langensbestätigung, der Wagen wurde nie in Rumänien, 
sondern nach der Abmeldung wieder in Deutschland zuge-

lassen. Das Finanzgericht gab zunächst dem Finanzamt 

recht: Ohne Gelangensbestätigung sei der gesetzlich gefor-
derte Nachweis nicht erbracht. Auf „guten Glauben“ könne 

sich der Verkäufer nicht berufen, wenn er dieses zentrale 

Nachweisdokument nie erhielt. Er hätte z. B. eine Kaution 

einbehalten können, bis die Bestätigung vorgelegen hätte. 

Der Bundesfinanzhof gab jedoch dem Kläger recht und ent-
schied, dass die Gewährung von Vertrauensschutz nach § 6a 

Abs. 4 Satz 1 UStG - jedenfalls seit Inkrafttreten des  

§ 17a UStDV i. d. F. der Elften Verordnung zur Änderung 
der UStDV vom 25.03.2013 (BGBl. I 2013, 602) zum 

01.10.2013 - nicht voraussetzt, dass der Unternehmer eine 

Gelangensbestätigung besitzt (Az. V R 3/25). Wenn ein Un-

ternehmer eine Lieferung als steuerfrei behandelte, obwohl 
die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit der innergemein-

schaftlichen Lieferung nicht vorlagen, sei die Lieferung 

trotzdem als steuerfrei anzusehen, wenn die Inanspruch-
nahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des 

Abnehmers beruhte und der Unternehmer die Unrichtigkeit 

dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines or-

dentlichen Kaufmanns nicht erkennen konnte. 

Vollverzinsung der Umsatzsteuer verstößt nicht gegen 
Unionsrecht 

Das Finanzamt hatte bei der Klägerin einen Vorsteuerabzug 
korrigiert, den die Klägerin zuvor zu Unrecht geltend ge-

macht hatte, was zu Steuernachforderungen und nach  

§ 233a AO zu einer Verzinsung dieser Steuernachforderun-

gen zulasten der Klägerin führte. Gegen diese Nachforde-

rungszinsen wandte sich die Klägerin. Sie machte im We-
sentlichen geltend, die Vollverzinsung im Bereich der Um-

satzsteuer verstoße gegen das Unionsrecht, da es sich um 

eine Sanktion handele, die mit dem Unionsrecht, insbeson-
dere mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, unvereinbar 

sei.  

Der Bundesfinanzhof widersprach dieser Auffassung (Az. 

V R 7/24). Die Vollverzinsung schaffe einen Ausgleich zwi-

schen den Steuerschuldnern, die zu unterschiedlichen Zeit-
punkten zur Steuer herangezogen werden, und wirke gleich-

ermaßen zugunsten und zulasten der Steuerpflichtigen. Die 

Richter stellten klar, dass § 233a AO weder Unionsrecht 
durchführt noch sonst in den Anwendungsbereich des Uni-

onsrechts fällt 

Für Erbschafts-/Schenkungsteuerpflichtige 

Doppelbesteuerung der nichtehelichen Lebensgefährtin 
für Hinterbliebenenleistung aus Direktversicherung ist 
rechtmäßig 

Die Lebensgefährtin eines Verstorbenen erhielt aus einer 
betrieblichen Direktversicherung eine Hinterbliebenenleis-

tung von 213.402,11 Euro. Diese Zahlung wurde bereits der 

Einkommensteuer unterworfen und zusätzlich vom Finanz-
amt als erbschaftsteuerpflichtiger Erwerb behandelt. Nach 

Abzug eines Freibetrags von 20.000 Euro setzte das Finanz-

amt Erbschaftsteuer von rund 58.000 Euro fest. Die kla-
gende Lebensgefährtin hielt dies für ungerecht, weil Ehe-

gatten in ähnlichen Fällen erbschaftsteuerfrei bleiben und 

sie zudem eine Überbesteuerung (insgesamt ca. 58 % Be-

lastung) rügte. Sie sah darin einen Verstoß gegen den 
Gleichheitsgrundsatz und wollte eine Steuerbefreiung gel-

tend machen. 

Das Finanzgericht München wies die Klage ab: Die „Dop-

pelbesteuerung“ (Einkommensteuer plus Erbschaftsteuer) 
der Lebensgefährtin eines Verstorbenen für eine Hinterblie-

benenleistung ist verfassungsrechtlich zulässig (Az. 4 K 

2179/25). Die Zahlung ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG als 

Erwerb von Todes wegen steuerpflichtig, da die Klägerin 
keine Witwenrente aus der gesetzlichen Rentenversiche-

rung erhalten kann, weil sie nicht mit dem Verstorbenen 

verheiratet war. Eine unzulässige Übermaßbesteuerung 
liege nicht vor. Steuerbefreiungen greifen bei einer nicht 

verheirateten Lebensgefährtin nicht. 
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Für Gewerbesteuerpflichtige 

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Hotelzimmer-
mieten bei einem Veranstalter für Konferenzen, Events 
und Reisen 

Eine GmbH organisierte Konferenzen und Events und mie-
tete dafür regelmäßig Hotelzimmer, Räume und Technik an, 

die sie ihren Kunden weiterberechnet. Das Finanzamt rech-

nete diese Mietkosten dem gewerblichen Gewinn hinzu, das 
Finanzgericht lehnte das ab. 

Der Bundesfinanzhof widersprach 
dem Finanzgericht: Auch gemietete 

Wirtschaftsgüter können fiktives An-

lagevermögen sein, wenn sie nach Art 
und Nutzung auf Dauer für den Betrieb 

gebraucht würden (Az. III R 28/24). 

Sie müssten nicht zum Kerngeschäft 

gehören oder ständig dieselben Ob-
jekte sein. Entscheidend sei das Ge-

schäftskonzept. Wenn Immobilien (z. B. auch Hotelzim-

mer) so regelmäßig und planmäßig benötigt werden, dass 
sie quasi ständig verfügbar sein müssen, könne eine Hinzu-

rechnung erfolgen, auch wenn sie nur kurzzeitig gemietet 

würden und untereinander austauschbar seien. Da das Fi-
nanzgericht hierzu zu wenig festgestellt hatte, verwies der 

Bundesfinanzhof die Sache zurück. 

Hinweis 

Die Entscheidungen betreffen besonders Eventunter-

nehmen und Firmen, die regelmäßig Unterkünfte für 

Mitarbeiter anmieten. 

Verfahrensrecht 

Überprüfung der Steuerbegünstigung von Vereinen – 
Finanzämter informieren über Abgabepflicht 

Viele Vereine könnten demnächst vom Finanzamt ein Infor-
mationsschreiben zur Abgabe der Steuererklärungen erhal-

ten, da das Finanzamt in der Regel alle drei Jahre überprüft, 

ob Vereine und andere Organisationen (z. B. Stiftungen), 
die gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke ver-

folgen (z. B. Sport- und Musikvereine, Fördervereine von 

Schulen oder Kindertagesstätten, Naturschutzvereine usw.), 

in der zurückliegenden Zeit mit ihren Tätigkeiten die Vo-

raussetzungen für die Befreiung von der Körperschaft- und 

Gewerbesteuer erfüllt haben. 

Zu diesem Zweck müssen die Vereine bei ihrem zuständi-
gen Finanzamt eine Steuererklärung (Vordruck „KSt 1“ mit 

der „Anlage Gem“) sowie u. a. Kopien ihrer Kassenberichte 

und Tätigkeits- bzw. Geschäftsberichte abgeben. 

� Da der Prüfungszeitraum nicht bei allen Vereinen zum 
gleichen Zeitpunkt endet, sind von der jetzt beginnen-
den Überprüfung nicht sämtliche Vereine betroffen. 
Viele werden jedoch ein Anschreiben des Finanzamtes 
erhalten, welches über die Abgabepflicht der Unterla-
gen informiert. 

� Steuerbegünstigte Vereine, die keine steuerliche Bera-
tung haben, müssten dann ihre Steuererklärung bis 
zum 31.07.2026 einreichen.  

� Es kann ein Antrag auf Fristverlängerung gestellt 
werden, wenn Vereine nicht in der Lage sind, diese 
Frist einzuhalten. Über den Antrag entscheidet das für 
den Verein örtlich zuständige Finanzamt nach allge-
meinen Grundsätzen.  

� Die Steuererklärungen sind grundsätzlich elektro-
nisch über das Online-Portal „Mein ELSTER“ zu über-
mitteln.  

Vereinfachte Überprüfung der Steuerbefreiung 

Wurden im Prüfungszeitraum nur geringe Einnahmen er-
zielt (insbesondere steuerpflichtige Umsätze von weniger 

als 25.000 Euro pro Jahr), kann eine vereinfachte Über-
prüfung der Steuerbefreiung erfolgen. Hierfür muss 

zwingend der Vordruck „Anlage zur Gemeinnützigkeits-
erklärung“ ("Gem 1 - Anlage") vollständig ausgefüllt und 

zusätzlich zur Körperschaftsteuererklärung (Vordruck „KSt 

1“ und „Anlage Gem“) eingereicht werden. 

In diesem Fall müssen Kassenberichte oder sonstige Unter-
lagen und Belege über die Einnahmen und Ausgaben zu-

nächst nicht eingereicht werden. Geschäfts- oder Tätigkeits-

berichte etc. müssen jedoch stets abgegeben werden. Diese 

Unterlagen sowie der Vordruck „Gem 1 - Anlage“ können 
über ELSTER an das zuständige Finanzamt übermittelt wer-

den. Hierzu steht das Formular "Belegnachreichung zur 

Steuererklärung" zur Verfügung. Diese Unterlagen können 
auch in Papierform beim Finanzamt eingereicht werden. 
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Sonstiges 

Grundsteuer (Bundesmodell): Was passiert mit laufen-
den Einsprüchen? 

Die neue Grundsteuer wird je nach Bundesland unterschied-

lich berechnet. In den Ländern, die das sog. Bundesmodell 

anwenden, läuft es vereinfacht so ab: Zuerst stellt das Fi-
nanzamt den Grundsteuerwert fest. Daraus wird mit der ge-

setzlich festgelegten Steuermesszahl der Grundsteuermess-

betrag berechnet. Auf diesen Messbetrag wendet anschlie-

ßend die Gemeinde ihren Hebesatz an. Erst daraus ergibt 
sich die tatsächlich zu zahlende Grundsteuer. Das betrifft 

nicht Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Ham-

burg und Hessen. 

Das Bundesmodell bleibt umstritten. Der Bundesfinanzhof 
hat die neuen Bewertungsregeln zwar in mehreren Urteilen 

vom 12.11.2025 zunächst für verfassungsgemäß gehalten. 

Dennoch sind inzwischen Verfassungsbeschwerden beim 

Bundesverfassungsgericht anhängig (Az. 1 BvR 472/26 und 
1 BvR 551/26). Für Eigentümer von Immobilien stellt sich 

daher vor allem die Frage, was mit bereits eingelegten Ein-

sprüchen passiert. 

Ist ein Einspruch noch offen, kann es sinnvoll sein, auf die 
anhängigen Verfahren beim Bundesverfassungsgericht hin-

zuweisen und das Einspruchsverfahren bis zur Entschei-

dung ruhen zu lassen. Wichtig ist dabei der richtige Be-

scheid: Wer die Bewertung des Grundstücks angreifen will, 
muss in der Regel gegen den Grundsteuerwertbescheid 

und/oder den Grundsteuermessbescheid (beides Finanzamt) 

vorgehen - nicht erst gegen den Grundsteuerbescheid der 
Gemeinde. 

Wichtig: Ein ruhender Einspruch bedeutet nicht, dass vor-

erst nichts zu zahlen ist. Die festgesetzte Grundsteuer bleibt 

grundsätzlich fällig; das Einspruchsverfahren wird lediglich 

bis zur Klärung der Verfassungsfrage nicht entschieden. 

Unabhängig von der Verfassungsfrage lohnt sich ein Blick 
auf mögliche Fehler im Einzelfall. Häufige Punkte sind z. 

B. falsche Wohn- oder Grundstücksflächen, eine unzutref-

fende Grundstücksart oder fehlerhafte Bodenrichtwertanga-
ben. Solche Korrekturen können auch dann wichtig sein, 

wenn die Verfassungsbeschwerden später keinen Erfolg ha-

ben. 

 

Hinweis 

Wer Einspruch eingelegt hat, sollte prüfen (lassen), 

ob das Verfahren noch offen ist und ob die Begrün-

dung ggf. ergänzt werden sollte.  

Jahresabschlüsse von Unternehmen: Vorsicht bei 
„Fake-Zahlungsaufforderungen“ 

Das Bundeszentralamt für Steuern und das Bundesamt für 

Justiz warnen immer wieder vor betrügerischen E-Mails mit 

Zahlungsaufforderungen. Unternehmen hätten angeblich 

ihre Jahresabschlüsse nicht veröffentlicht und sollten jetzt 
an die angegebene Bankverbindung überweisen. Tun Sie es 

nicht! Klicken Sie nicht auf irgendwelche Links! Öffnen Sie 

keine Anhänge! Auch, wenn viel Druck gemacht wird. 

Richtig ist: 

� Es gibt ein Bundeszentralamt für Steuern. Das Bundes-
zentralamt mit Hauptsitz in Bonn hat aber nichts mit der 
Veröffentlichung von Jahresabschlüssen zu tun. 

� Dafür ist nämlich das Bundesamt für Justiz zuständig. 
Sie bekommen tatsächlich Post von dieser Behörde aus 
Bonn, wenn ein Bußgeld gegen Sie wegen der (verspä-
teten) Veröffentlichung von Jahresabschlüssen festge-
setzt wird.  

� Kapitalgesellschaften, insbesondere GmbHs, aber auch 
bestimmte Personenhandelsgesellschaften wie eine 
GmbH & Co. KG müssen jährlich Informationen aus 
ihrer Rechnungslegung fristgerecht offen- bzw. hinter-
legen. 

� Richtig ist (leider) auch: Die Veröffentlichung im Bun-
desanzeiger kostet - und zwar nicht wenig! So verlangt 
die amtliche Publikationsplattform bis zu 2,50 Euro-
Cent pro sichtbarem Zeichen, wenn Scans oder Doku-
mente mit gescannten Bestandteilen eingereicht wer-
den. Allein für den Posten „Forderungen aus Lieferun-
gen und Leistungen“ ist das knapp ein Euro zusätzlich 
- nur für die Aufbereitung bei der Publikations-Platt-
form.  

� Wenn ein Unternehmen seinen Veröffentlichungs-
pflichten nicht nachkommt, wird ein Bußgeld von min-
destens 2.500 Euro bis zu 25.000 Euro festgesetzt - und 
das kann die Behörde vollstrecken lassen. 

Betrüger nutzen jedoch scheinbar oft das Halbwissen über 

die Pflichten und die Sanktionen aus. Verbreitet sind betrü-



Juni 2026 – Monatsinformation 
 

6 

gerische Zahlungsaufforderungen wegen einer Veröffentli-

chung im Bundesanzeiger - offenbar mit dem Absender 

„Bundesamt der Justiz“, manchmal auch mit Bußgeld-An-
drohung. 

Hinweis 

Wenn eine Rechnung von einer dubiosen Quelle 

kommt, ist es im Zweifel besser, beim Spezialisten in 

Sachen Rechnungslegung nachzufragen. 

Kassenführung bei mobilen Handelsbetrieben ohne 
feste Betriebsstätte – Anforderungen, typische Fehler 
und steuerliche Konsequenzen 

Mobile Handelskonstellationen - insbesondere im Bereich 

des Lebensmittelhandels - sind in der Praxis keineswegs sel-
ten. Typischerweise erfolgt der tägliche Wareneinkauf bei 

Großhändlern mit anschließender unmittelbarer Weiter-

veräußerung an Abnehmer, ohne dass eine feste Betriebs-

stätte oder Lagerhaltung besteht. Die Geschäftsabwicklung 
erfolgt dabei häufig vollständig in bar. Gerade in diesen Fäl-

len zeigt sich in der Praxis, dass die Anforderungen an eine 

ordnungsgemäße Kassenführung häufig unterschätzt wer-
den. Der Umstand, dass Umsätze außerhalb einer festen Be-

triebsstätte erzielt werden, führt jedoch zu keiner Erleichte-

rung der gesetzlichen Aufzeichnungspflichten. Vielmehr 
besteht aufgrund der Bargeschäfte ein gesteigertes Bedürf-

nis nach nachvollziehbaren und zeitgerechten Aufzeichnun-

gen. 

Mobile Handelsbetriebe mit Bargeschäften unterliegen un-

eingeschränkt den Anforderungen an eine ordnungsgemäße 
Kassenführung. Typische Mängel wie fehlende Einzelauf-

zeichnungen, unvollständige Kassenberichte oder nachträg-

liche Erfassung führen regelmäßig zur Verwerfung der 
Buchführung.   

Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (z. B. X 
R 19/21 bzw. X R 23/21) bestätigt, dass bereits formelle De-

fizite eine Schätzungsbefugnis begründen und die Finanz-

verwaltung die Schätzungsmethode nach pflichtgemäßem 
Ermessen wählen kann. Bei erheblichen Mängeln der Auf-

zeichnungen können Schätzungen erforderlich werden; im 

Einzelfall kann hierbei auch eine Rohgewinnaufschlag-
schätzung in Betracht kommen. Besondere Bedeutung 

kommt dabei der vollständigen und zeitgerechten Erfassung 

sowohl der Einnahmen als auch des Wareneinkaufs zu, da 

Mängel auf der Ausgabenseite die Schätzung zusätzlich ver-

schärfen können. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung  Juni/Juli 2026  

Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.20261 10.07.20262 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2026 Entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.06.2026 Entfällt 

Umsatzsteuer 10.06.20263 10.07.20264 

Ende der Schonfrist obiger Steuerar-
ten bei Zahlung durch: 

Überweisung5 15.06.2026 13.07.2026 

Scheck6 10.06.2026 10.07.2026 

Sozialversicherung7 26.06.2026 29.07.2026 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 

den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlänge-

rung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgen-

den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 

Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 

muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 

sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 

vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 

Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06.2026/27.07.2026, jeweils 0 Uhr) 

vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 

erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 

insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Rechtliche Hinweise 

 
Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Verwaltungsanweisungen oder sonstige, für 

Sie interessante Informationen zusammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ-Newsletter erhebt keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - 

Newsletters im konkreten Fall mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung 

nicht übernehmen können. 

 

Für weitergehende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

info@egsz.de 

 

Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite 

 

www.egsz.de 
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